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Praxis & Team

Der Betreiber der Räume ist der Zahnarzt. Er muss gegebenen-
falls bei geplanter Übernahme einer Bestandspraxis den Antrag auf 
eine Nutzungsänderung bei der zuständigen Behörde im jewei-
ligen Bezirksamt stellen, wenn die Nutzung einiger Räume dieser 
Altpraxis noch aus alter Zeit als Wohnung eingetragen ist. Das war 
in der Vergangenheit oft bei einer teilgewerblichen Nutzung der 
Fall, obwohl immer rechtskräftige Mietverträge vorlagen. Niemand 
hatte bei der Übernahme darauf geachtet.
Bei eventuell nicht vorhandener Barrierefreiheit, die sehr wesent-
lich für nicht ebenerdig liegende Räume ist, die weiterhin als Praxis 
genutzt werden sollen, besteht ein relativ sicherer Bestandsschutz 
zur Weiternutzung, wenn eine Eintragung als öffentliche Nutzung 
oder konkreter als Praxis, Kanzlei, Kino, Restaurant o. ä. vorliegt. Bei 
der Erteilung einer beantragten Nutzungsänderung durch die zu-
ständige Behörde kann es durchaus zu baulichen Auflagen kom-
men, z. B. zur Forderung nach einem verbesserten Brandschutz. 
Bei der Suche nach einem geeigneten Bauobjekt zur Einrichtung 
einer Praxis sollte auch Einblick in den Flächennutzungsplan ge-
nommen werden, da es in reinen Wohngebieten nach der Bau-
nutzungsverordnung zu eingeschränkten Genehmigungen kom-
men kann.

Besondere technische Ausstattung

Besondere Anforderungen an die Planung beinhaltet die Fach-
richtung der Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie. Bedingt durch die 
dafür geltende RKI-Empfehlung „Prävention postoperativer Wund-
infektionen“ (2018) muss mit dem künftigen Praxisbetreiber als 
chirurgischem Fachvertreter sowie mit einem beratenden Hygi-
eniker besprochen werden, ob bei einigen geplanten Operatio-
nen bzw. Eingriffen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion bestehen 
könnte. Dann wäre ein Operationstrakt zu planen, sonst kann man 
sich auf Eingriffsräume (Behandlungsräume) beschränken. Noch 
komplexer wird die Planung, wenn Übernachtungsmöglichkeiten 
für Patienten in der Praxis vorgesehen sind, dann sind die Anforde-
rungen an ein Krankenhaus zu beachten. 

Auch Wünsche des künftigen Betreibers nach besonderen tech-
nischen Ausstattungen können zu baulichen Auflagen führen und 
ziehen regelmäßig wiederkehrende Prüfungen nach sich, z. B. eine 
Lachgas- und Sauerstoffverteilung zur Lachgassedierung über Gas-
druckleitungen von einem zentralen Flaschenlager in mehrere 
Räume der Praxis. Auch ein geplantes zahntechnisches Praxislabor 
hat je nach Ausstattung besondere technische Bedingungen, die 
erfüllt werden müssen.

Dieser kleine Einblick zeigt, welche vielfältigen Aspekte unter Be-
rücksichtigung des Arbeitsstätten- und Baurechts bei der Planung  
zu beachten sind. Dazu dient das Beratungsangebot im Referat 
Praxisführung der Zahnärztekammer Berlin. 

Wolfgang Glatzer
Sicherheitsingenieur und Zahnarzt

Bauberatung und Mediation
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Wolfgang Glatzer bietet den Mit-
gliedern der Zahnärztekam-
mer Berlin die Bauberatung an. 
Durch seine Kenntnisse sowohl 
als ehemaliger Zahnarzt als auch 
aus 20-jähriger Erfahrung als  
Sicherheitsingenieur beim kammereigenen BuS-Dienst ist er in 
vielen Berliner Zahnarztpraxen bekannt und ein exzellenter An-
sprechpartner zu allen Baufragen. 
Bei nur sehr selten vorkommenden Unstimmigkeiten mit den 
Genehmigungsbehörden bietet Wolfgang Glatzer als Vertreter  
der Zahnärztekammer Berlin auch seine fachliche Begleitung zur 
Mediation an.
Mail-Kontakt: bauberatung@zaek-berlin.de

Maßnahmen zur Abfallentsorgung hat der Praxisinhaber im  
Hygieneplan festzulegen. Um in der täglichen Routine eine 

ordnungsgemäße Entsorgung der Praxisabfälle zu gewährleisten, hat 
das Referat Praxisführung der Zahnärztekammer Berlin diesem MBZ 
einen Entsorgungswegweiser beigelegt. Ihn können Sie an zentraler  
Stelle in Ihrer Praxis aufhängen und haben so die wichtigsten Infor-
mationen immer vor Augen. 

Wir sind für Sie da!

Ihr Referat Praxisführung
der Zahnärztekammer Berlin
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Entsorgungswegweiser als MBZ-Beileger

Umweltschutz leicht gemacht
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So entsorgen Sie Ihre Praxisabfälle richtig! 

Amalgambehälter

Altmedikamente

Filtersiebe

Bleifolien

Amalgamreste 

Spritzen und Skalpelle

Amalgamkapseln

extrahierte Zähne

Röntgenbilder

Fixierer und Entwickler

Kanister für Röntgenflüssigkeiten
Behälter für Filtersiebe

Behälter für Amalgamkapseln

Behälter für Knet- und Stopfreste

Transportbox für Amalgambehälter
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Zähnebehälter

Verwertung für thermische 
Energiegewinnung Verwertung für thermische 

Energiegewinnung

stich - und bruchfeste Behälter

Reststofftüten

Behälter für Altmedikamente

Reststofftüten

Verwertung für Studien-  
und Forschungszwecke
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Verwertung zurZementherstellung




